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Volkstrauertag 2017

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

eingerahmt von Allerseelen und Totensonntag ist der Volkstrauertag dem Gedenken der 
Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gewidmet.
Indem wir bewusst zu Trauer und Mitgefühl bereit sind, schaffen wir eine Verbindung zu 
den gefallenen Soldaten, den Kriegsgefangenen, den Opfern der Gewaltherrschaft, der 
Bombenangriffe, der Flucht und Vertreibung.
Die Toten der beiden Weltkriege und der nationalsozialistischen Diktatur sind Teil der 
deutschen Geschichte und gehören zu unseren Wurzeln.
Wir dürfen diese Menschen nicht vergessen. Sie sind für uns Mahner zur Friedfertigkeit 
im täglichen Denken und Handeln.

Ich darf Sie herzlich zu unserer Gedenkfeier am Sonntag, 19.11.2017, 11.15 Uhr auf den 
Friedhof einladen.

Die Erinnerung an das Leid der Kriege weckt die Sehnsucht nach Versöhnung und Frie-
den. Darin liegt neben dem Gedanken an die Toten die stets aktuelle Bedeutung des 
Volkstrauertages.

Harry Frick
Bürgermeister

Totengedenken

Wir denken heute
an die Opfer von Gewalt und Krieg,
Kinder, Frauen und Männer aller Völker.

Wir gedenken
der Soldaten, die in den Weltkriegen starben; 
der Menschen, die durch Kriegshandlungen 
oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene 
und Flüchtlinge ihr Leben verloren haben.

Wir gedenken derer,
die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem 
anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse 
zugerechnet wurden oder deren Leben wegen 
einer Krankheit oder wegen einer Behinderung 
als lebensunwert bezeichnet wurde.

Wir gedenken derer,
die ums Leben kamen, weil sie Widerstand ge-

gen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, 
die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeu-
gung oder an ihrem Glauben festhielten.

Wir trauern
um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege un-
serer Tage, um die Opfer von Terrorismus und 
politischer Verfolgung.

Wir gedenken heute auch derer,
die bei uns durch Hass und Gewalt gegen 
Fremde und Schwache Opfer geworden sind.

Wir trauern
mit den Müttern und mit allen, die Leid tragen 
um die Toten. Aber unser Leben steht im Zei-
chen der Hoffnung auf Versöhnung unter den 
Menschen und Völkern, und unsere Verantwor-
tung gilt dem Frieden unter den Menschen zu 
Hause und in der Welt.
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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Gemeinderatssitzung
Am Donnerstag, 23. November 2017, 19.00 Uhr, findet im 
Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche Gemeinderats-
sitzung statt. Hierzu lade ich Sie ein.

Tagesordnungspunkte der 11. öffentlichen Sitzung:
1.Frageviertelstunde
1.1 Fragen aus der Einwohnerschaft
1.2 Anfragen aus dem Gemeinderat

2.Baugesuch auf Neubau eines Hallengebäudes mit Büro- 
und Sozialtrakt, Flst. Nr. 1711/8, Gewerbegebiet II

3.Baugesuch auf Errichtung einer Überdachung für das Stan-
genlager; Rückbau des bestehenden und Errichtung eines 
neuen Stickstofftanks, Flst. Nr. 1809/1, Hauptstr. 31-33

4.Baugesuch auf Einbau einer Turbine in bestehendes Bio-
masseheizkraftwerk, Errichtung Kühltürme und Löschwas-
serbehälter, Flst. Nr. 1711/2, An der Sägmühle 11
-  Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung nach § 16 Bundes- Immissionsschutz-
gesetz: Erhöhung der elektrischen Effizienz durch den 
Einbau einer Gleichdruckturbine

5.Beschlussfassung über die Annahme von Spenden
6.Verschiedenes und Bekanntgaben
7.Unterzeichnen von Niederschriften

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.

gez.
Harry Frick, Bürgermeister

Die Verwaltung informiert

Adventsfeier für Senioren
Die diesjährige Adventsfeier für Senioren der politischen 
Gemeinde und der beiden Kirchengemeinden wird am 1. 
Advent, also dem 03. Dezember 2017, um 14.00 Uhr im 
Gemeindesaal stattfinden.
Eingeladen sind alle Junginger Senioren. Bitte merken Sie 
sich den Termin vor.

Gesplittete Abwassergebühr
Anzeigepflichten der Grundstückseigentümer
Seit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr - rück-
wirkend zum 01.01.2011 - teilt sich die Abwassergebühr in 
eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr. 
Die Niederschlagswassergebühr wird je m² versiegelter und 
an das Abwassernetz der Gemeinde angeschlossene Fläche 
berechnet. Die Flächenberechnung ist abhängig von den 
einzelnen Versiegelungsarten (z.B. Dachflächen, Pflaster, Ra-
sengittersteine, Porenpflaster etc.). Die erstmalige Flächener-
hebung zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr fand 
im Zeitraum Januar 2012 bis März 2012 statt.
Damit für alle Grundstücke die Niederschlagswassergebühr 
nach den tatsächlichen Verhältnissen veranlagt werden kann, 
weisen wir die Grundstückseigentümer in diesem Zusam-
menhang auf § 49 der gültigen Abwassersatzung hin:
(3) Binnen einen Monats nach dem tatsächlichen Anschluss 
des Grundstücks an die Abwasserbeseitigung hat der Ge-
bührenschuldner die Lage, Versiegelungsart und Größe der 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser gemäß 
§ 42 Abs. 1 den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt 
wird sowie Art und Volumen vorhandener Versickerungsanla-
gen oder Niederschlagswassernutzungsanlagen, die Art der 
Nutzung des Niederschlagswassers und die an diese Anlage 
angeschlossenen Flächen der Gemeinde in prüffähiger Form 
anzuzeigen.

Kommt der Gebührenschuldner seinen Mitteilungspflichten 
nicht fristgerecht nach, werden die Berechnungsgrundla-
gen für die Niederschlagswassergebühr von der Gemeinde 
geschätzt.
(4) Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1:500 
oder 1:1.000 mit Eintragung der Flurstücks-Nummer. Die an 
die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grund-
stücksflächen sind unter Angabe der in § 42 Abs. 3 aufge-
führten Versiegelungsarten und der für die Berechnung der 
Flächen notwendigen Maße zu kennzeichnen. Art, Umfang 
und Volumen vorhandener Versickerungsanlagen oder Regen-
wassernutzungsanlagen sowie die angeschlossenen Flächen 
sind anzugeben und ggf. nachzuweisen. Die Gemeinde stellt 
auf Anforderung einen Anzeigevordruck zur Verfügung. Un-
beschadet der amtlichen Nachprüfung der Angaben wird die 
Anzeige Berechnungsgrundlage für die Bemessungsgrundla-
ge der Niederschlagswassergebühr.
(5) Änderungen der nach Abs. 4 erforderlichen Angaben hat 
der Grundstückseigentümer innerhalb eines Monats der Ge-
meinde anzuzeigen. Die gemäß der Anzeige neu ermittelte 
Bemessungsgrundlage wird ab dem der Anzeige folgenden 
Monat berücksichtigt.
Insbesondere betrifft die Anzeigepflicht:
1.  nachträglich erstellte Bauten wie z.B. Gartenhäuser, Car-

ports oder Garagen,
2. zusätzlich hergestellte Terrassen oder Hofflächen,
3.  Neubauten, welche an die Abwasseranlagen der Gemeinde 

angeschlossen werden.
Bei Neubauten ist zumindest die Dachfläche inkl. Dachvor-
sprüngen, die an das Abwassernetz angeschlossen wird, 
binnen eines Monats ab dem Anschluss ans Netz mitzu-
teilen, auch wenn das Gebäude noch nicht bezugsfertig 
ist und die Außenanlagen oder weitere Gebäude (Garagen 
etc.) noch nicht erstellt sind. Die Nachmeldung der später 
hergestellten Flächen hat gemäß § 49 Abs. 5 der Abwas-
sersatzung innerhalb eines Monats ab der Fertigstellung der 
Flächen zu erfolgen.
Der Anzeigepflicht ist auch dann nachzukommen, wenn die 
angeschlossene Fläche 0 m² beträgt. Dies kann der Fall 
sein, wenn versiegelte Flächen an eine entsprechend große 
Brauchwasserzisterne angeschlossen sind oder die Ablei-
tung des Niederschlagswassers unmittelbar, sprich ohne die 
Inanspruchnahme einer öffentlichen Abwasseranlage, in ein 
öffentliches Gewässer erfolgt.
Auf Anforderung erhalten Sie von der Gemeinde einen Anzei-
genvordruck, mit dem entsprechende Änderungen gemeldet 
werden können. Eine Informationsbroschüre zur gesplitteten 
Abwassergebühr steht auf www.jungingen.de unter der Ru-
brik Politik&Verwaltung > Satzungen&Richtlinien zum Down-
load bereit. Ein gedrucktes Exemplar erhalten Sie auf der 
Gemeindekasse. Der vollständige Satzungstext kann ebenfalls 
auf unserer Homepage unter der Rubrik Politik&Verwaltung > 
Satzungen&Richtlinien eingesehen werden.
Der Verstoß gegen die Anzeigepflichten stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar und wird zusätzlich zur Schätzung der 
Flächen entsprechend geahndet.
Wir bitten um Beachtung. Weitere Auskünfte hierzu ertei-
len Ihnen Frau Kohler, Tel. 07477 873-21, E-Mail: kohler@
jungingen.de oder Frau Meziane, Tel. 0747 /873-20, E-Mail: 
meziane@jungingen.de.

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an Wochenenden/Feiertagen
abends ab 19.00 Uhr bis 8.00 Uhr morgens
Tel. 116 117
Die Sprechzeiten der Bereitschaftspraxen an den Krankenhäu-
sern Albstadt und Balingen sind an Wochenenden und Feier-
tagen von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Mobile Patienten können 
jederzeit ohne Anmeldung dorthin kommen (auch in der Nacht). 
Patienten, die aus Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, 
die Bereitschaftspraxen aufzusuchen, werden über die 116 117 
an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann zu Hause aufsucht.
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Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 01805 911690

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 01801 929349

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 01806 071211
Samstag, Sonn- und Feiertag, 9.00 bis 19.00 Uhr
Notfallpraxis Reutlingen, Steinenbergstraße 31

HNO-Bereitschaftsdienst
Tel. 0180 6070711
Samstag, Sonn- und Feiertag 9.00 - 19.00 Uhr
HNO-Notfallpraxis Tübingen, Elfriede-Aulhorn-Straße 5

Gynäkologischer Notdienst/Geburtshilfe
Kreisklinik Balingen
Tel. 07433 9092-0

Unfallrettungsdienst
Deutsches Rotes Kreuz, Tel. 112 oder 19222

Sozialstation
Sozialstation Hechingen und Umgebung e.V.
Tel. 07471 984860

Pflegedienst
Sterbebegleitung/Trauerbewältigung
Hospiz-Arbeitsgemeinschaft beim Caritasverband
für das Dekanat Zollern e.V.
Gutleuthausstraße 8, 72379 Hechingen
Auskunft für den Raum Jungingen erhalten Sie unter Tel. 
07477 380 oder 07471 933218 oder 0162 2630156.

Tierärztlicher Notdienst
Den tierärztlichen Notdienst entnehmen Sie bitte den amt-
lichen Mitteilungen des Landratsamtes, den Tageszeitungen 
oder erfragen Sie ihn über Ihre Stammpraxis.

Apothekenbereitschaftsdienst
Festnetz kostenfreie Rufnummer 0800 0022833
Mobilnetz 22833 oder Homepage: www.aponet.de
von jeweils 8.30 bis um 8.30 Uhr am nächsten Tag

Samstag, 18.11.
Apotheke Spranger, Obertorplatz 1, Hechingen
Tel. 07471 2387

Sonntag, 19.11.
Rammert-Apotheke, Bahnhofstraße 13, Bodelshausen
Tel. 07471 960021

Montag, 20.11.
Sonnen-Apotheke, Hauptstraße 2, Bisingen
Tel. 07476 1411

Dienstag, 21.11.
Eugenien-Apotheke Stockoch, Carl-Baur-Weg 21
Hechingen, Tel. 07471 2979

Mittwoch, 22.11.
Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstraße 21, Balingen
Tel. 07433 21418

Donnerstag, 23.11.
Heidelberg-Apotheke, Heidelbergstraße 22, Bisingen
Tel. 07476 8411

Freitag, 24.11.
Stadt-Apotheke, Obertorplatz 9, Hechingen
Tel. 07471 15562

Kirchliche Mitteilungen

Katholische Kirchengemeinde

Gottesdienste Seelsorgeeinheit Burladingen-Jungingen
Rosenkranz:
jeden Montag und Dienstag um 18.00 Uhr in der Kirche

Donnerstag, 16. November - hl. Otmar, Abt von St. Gallen
Hl. Margareta, Königin von Schottland
18.00 Uhr (Jun) Beichtgelegenheit
18.30 Uhr Eucharistiefeier - Wallfahrtsmesse 

Samstag, 18. November   
Weihetag der Basiliken St. Peter und St. Paul zu Rom
 9.15 Uhr (Hau) Frauenfrühstück im Nikolausheim
18.30 Uhr (Jun) Eucharistiefeier/Vorabendmesse
Diaspora-Kollekte
18.30 Uhr (Rin) Eucharistiefeier/Vorabendmesse
Diaspora-Kollekte                  

Sonntag, 19. November - 33. Sonntag im Jahreskreis 
Diasporasonntag - Volkstrauertag
 8.30 Uhr (Hau) Eucharistiefeier
Diaspora-Kollekte
 8.30 Uhr (Hör) Eucharistiefeier
Diaspora-Kollekte
10.00 Uhr (Bur) Eucharistiefeier
Diaspora-Kollekte
10.00 Uhr (Mel) Eucharistiefeier (für die Pfarrgemeinde)
Diaspora-Kollekte
unter Mitwirkung der Lauchertmusikanten 
und dem Melchinger Dreigesang
14.00 Uhr (Jun) Taufe der Kinder Ciara, Dave und Joel Wohlschieß

Adventskalender 2017
Ab diesem Wochenende werden nach den Gottesdiensten 
die Essener Adventskalender zu 3,50 Euro angeboten. Der 
diesjährige Kalender trägt den Titel „WeihnachtsWünsche“. 
In der Advents- und Weihnachtszeit dürfen wir uns etwas 
wünschen. Dabei geht es nicht um teure Geschenke aus 
dem Laden, sondern um die Idee, anderen echte Freude 
zu machen. Alles mit dem Blick auf diese wunderbare Zeit 
und das Geschenk Gottes an uns durch Jesus Christus. In 
dem Kalender gibt es viele Impulse, Geschichten, Gedichte, 
Nachdenkliches für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Weihnachtskarten
Es werden in den Sonntagsgottesdiensten immer nach der 
hl. Messe Jugendkarten zum Verkauf gegen eine Spende 
angeboten. Es sind wieder schöne Weihnachtskarten. Der 
Erlös kommt der Jugendarbeit in der Seelsorgeeinheit sowie 
der Jugendarbeit der Erzdiözese zu Gute. Im Voraus sagen 
wir schon ein herzliches Dankeschön.

Erstkommunion 2018 
Eröffnungsgottesdienst am 26.11.2017 in Stetten u.H.
St.-Silvester-Kirche
Am Sonntag, den 26. November 2017 sind alle Erstkommu-
nionkinder der Seelsorgeeinheit Burladingen - Jungingen, die 
sich auf die Erstkommunion im April 2018 vorbereiten, und 
alle Erstkommunionkinder 2017 zum Gottesdienst um 10.00 
Uhr herzlich eingeladen.
Die Kinder der Erstkommunion 2017 überreichen im Gottes-
dienst den neuen Kommunionkindern eine selbst verzierte 
Kerze. Dazu herzliche Einladung!

Spirituelles Wochenende für Frauen
Die Seelsorgeeinheit Burladingen - Jungingen lädt zu einem 
spirituellen Wochenende von Freitag, 26.01.2018 um 18.00 
Uhr bis Sonntag, 28.01.2018 ca. 14.00 Uhr in das Kloster 
Untermarchtal ein, zu einer Auszeit mit Leib und Seele.
An dem Wochenende wollen wir uns mit den Geschichten 
von eher unbekannten Frauen in der Bibel beschäftigen. Es 
sind Frauen wie du und ich, Frauen, die an dem Platz, an 
dem sie waren, Mut gezeigt und Widerstand geleistet haben. 
Sie wollen auch uns heute ermutigen, gegen Unrecht zu 
kämpfen und sich für das Leben einzusetzen.
Die Kosten für Verpflegung und Unterkunft betragen pro 
Person € 115,00. Eine verbindliche Anmeldung und Auskunft 
ist über das Sekretariat der SE Burladingen-Jungingen oder 
bei Pastoralreferentin Adelheid Bumiller, Telefon 07475 351, 
möglich. Die Anmeldungen sollten bis zum 22.12.2017 erfol-
gen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und richtet sich nach 
der Reihenfolge der Anmeldungen. Im Falle einer Abmeldung 
müssen die anfallenden Stornokosten weiterberechnet wer-
den. Herzliche Einladung an alle interessierten Frauen!
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Kirchenchor

Am Freitag, 17.11. ist um 20.00 Uhr Probe im Pfarrhaus.
Am Sonntag beteiligen wir uns an der Gedenkfeier zum 
Volkstrauertag um 11.15 Uhr auf dem Friedhof.

Evangelische Kirchengemeinde

Wochenspruch:
"Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl 
Christi."

(2 Kor 5,10)

Sonntag, 19. November
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres/Volkstrauertag
 9.00 Uhr Gottesdienst im ev. Gemeindehaus Jungingen
(Pfarrer Jungbauer)
11.15 Uhr Ehrenmal Jungingen

Mittwoch, 22. November - Buß- und Bettag
19.00 Uhr Zentralgottesdienst
in der Klosterkirche Rangendingen (Pfarrer Steiner)
Der Bibelgesprächskreis Jungingen nimmt am Gottesdienst teil.

Vereinsmitteilungen

DLRG Ortsgruppe Jungingen

Trainingszeiten:
Erwachsenen-Training: freitags von 19:00 bis 21:00 Uhr
Schwimmkurse: samstags von 13:15 bis 15:30 Uhr
DLRG-Anfänger: samstags von 15:30 bis 16:30 Uhr
DLRG-Jugend: samstags von 16:30 bis 17:30 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Jungingen

Volkstrauertag
Zur Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages am Sonn-
tag, den 19.11.2017, treffen wir uns um 11.00 Uhr in Uni-
form am Friedhof. 

IGNUK e.V.

Biotoppflege im NSG Scharlenbachtal/Hofwald
Am Samstag, 18. November führt die IGNUK wieder eine 
Biotoppflegemaßnahme im NSG Scharlenbachtal/Hofwald in 
Starzeln durch.
Hierbei werden wieder Schlehen u. andere Heckengehölze 
auf den Stock gesetzt, um ein weiteres Vordringen in die 
Trocken- u. Feuchtbiotope zu unterbinden.
Treffpunkt: 9.00 Uhr an der Grillstelle im Scharlenbachtal
Für Verpflegung ist gesorgt. Bitte Arbeitshandschuhe u. fes-
tes Schuhwerk nicht vergessen. Weitere Helfer sind immer 
willkommen.

Klärwerk Jungingen e.V.
Endlich ist es so weit! 
Nach gelungenen Renovierungsarbeiten über die Sommer-
monate öffnet das JuZ Jungingen am 25.11.2017 unter dem 
Motto einer Wiedereröffnungsparty seine Türen. Der Dämmer-
schoppen beginnt um 16.00 Uhr, die Party um 19.00 Uhr. 
Hierzu laden wir alle Einwohner recht herzlich ein. Für Speis 
und Trank wird gesorgt. Wir freuen uns auf Euer Kommen. 

Männergesangverein "Eintracht"
Jungingen e.V.
Nächste Singstunde
heute, Donnerstag, 16.11.2017, 20.00 Uhr im Gemeindesaal
Die Mittelstimme trifft sich bereits um 19.30 Uhr zur Stimm-
probe, ebenfalls im Gemeindesaal.

Musikverein "Eintracht"
Jungingen e.V.
Musikproben/Auftritte

Freitag, 17.11.2017 
18.15 Uhr Probe Jugendkapelle in Schlatt
20.00 Uhr Probe Gesamtorchester

Sonntag, 19.11.2017 - Volkstrauertag
Der Musikverein „Eintracht“ Jungingen wird am Sonntag, 
19.11.2017, wieder an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag 
auf dem Friedhof mitwirken. Wir treffen uns pünktlich um 
11.00 Uhr vor dem Friedhof. Beginn ist um 11.15 Uhr.

Rückblick: Instrumentenvorstellung in der Grundschule
Am Dienstag, 07.11.2017, fand von Seiten der Musikverei-
ne Jungingen und Schlatt eine Instrumentenvorstellung in 
der Grundschule in Jungingen statt. Alle Kinder, die gerne 
ein Instrument erlernen wollen, dürfen sich bei den beiden 
Jugendleitern Corinna Grams (0176 43227093) und Malte 
Wessely (0176 70631745) melden. Ebenso sind alle Kinder, 
ob mit oder ohne Instrument, zu einer Schnupperstunde 
der Jugendkapelle Unteres Killertal am Freitag, 26.01.2018, 
um 18.30 Uhr in der Turnhalle Jungingen eingeladen.

Schützenverein Jungingen 1924 e.V.
Vereinswanderpokalschießen am 18.11.2017
Am Samstag, 18.11.2017 findet das diesjährige Vereinswander-
pokalschießen im Schützenhaus in Jungingen statt. Zu dieser 
Veranstaltung möchten wir Vereine, Betriebe aber auch Grup-
pen und Stammtische recht herzlich einladen. Es kann ab Frei-
tag,03.11.2017 trainiert werden. Das Training findet dann jeweils 
freitags von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr und sonntags von 9:30 
Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Die 
Luftgewehre werden vom Schützenverein zur Verfügung ge-
stellt. Mannschaften können direkt im Schützenhaus, unter der 
E-Mail-Adresse Jugend.SVJ1924eV@gmail.comoder bei Kathrin, 
unter der Telefonnummer 01708050255 gemeldet werden. Das 
Startgeld pro gemeldete Mannschaft beträgt 20,00 €.
Korrektur:
Killertalschießen am 25.11.2017 (nicht am 18.11.2017) in Hausen
Am 25.11.2017 findet in Hausen das diesjährige Killertalschie-
ßen statt.
Der Beginn ist um 19:30 Uhr. Hierzu sind alle Schützen des 
Schützenvereins Jungingen eingeladen. Der Wettstreit wird in 
den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole ausgetragen.
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Skizunft Jungingen 1954 e.V.

Am Samstag, 16. Dezember 2017 findet unsere Party-
Ausfahrt mit anschließendem AprÈs-Ski zum Ski- Opening 
nach Ischgl statt. Abfahrt ist um 4.30 Uhr an der Turnhalle 
Jungingen und um 4.40 Uhr an der Turnhalle Schlatt. Die 
Rückfahrt startet ab ca. 17.30 Uhr. Teilnehmen können alle, 
Kinder unter 18 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungs-
berechtigten. 
Anmeldeschluss ist Freitag, 08.12.2017.
Preise für die Busfahrt und Skipass:
Erwachsene (ab 17 Jahre) Mitglieder

€ 76,00
Nichtmitglieder
€ 81,00

Jugendliche (8-16 Jahre) € 53,00 € 58,00
Kinder (0-7 Jahre) € 30,00 € 35,00

nur Berg- Tal- oder Busfahrt: auf Anfrage
Mitglieder Skiclub Schlatt zahlen denselben Betrag wie die 
Ski-Zunft Mitglieder.
Die Anmeldung erfolgt nur per Überweisung (Ski-Zunft Jungingen):
Sparkasse Zollernalb: IBAN: DE76 6535 1260 0079 0164 34
Volksbank Hohenzollern: IBAN: DE73 6416 3225 0117 8270 02
Bitte auf der Überweisung die Namen der Teilnehmer und 
bei Kindern und Jugendlichen den Jahrgang angeben und 
den Ausweis mitbringen.
Ausführliche Infos unter www.skizunft-jungingen.de, skizunft-
jungingen@gmx.de oder Thomas Loos, Tel. 0178/3337935.

Sportverein Jungingen e.V.

Abteilung Fußball

AH-Turnier
Liebe Freunde des runden Leders,
mit Freude und Stolz darf ich verkünden, dass wir nach 
einjähriger Pause in diesem Jahr wieder unser traditionelles 
AH-Turnier zelebrieren dürfen.
Turnierstart ist um 13:00 Uhr in der Turn- und Festhalle in 
Jungingen.
Im „Jeder gegen Jeden“-Modus werden sich 7 hochkarätige 
und zum Teil weit angereiste Mannschaften die Stirn bieten! 
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein!
Also, verpasst auf gar keinen Fall dieses Spektakel!
Wir freuen uns auf euer Kommen!

Die AH-Leitung

Jugendfußball Killertal

13. Spieltag:
Und das nächste Schützenfest
FC Stetten/Salmendingen - FC Killertal 04           7:0 (3:0)
Am vergangenen Sonntag mussten wir die nächste Klatsche 
hinnehmen. Zwar stellten wir in der Anfangsphase die bes-
sere Mannschaft, jedoch bauten wir mit jeder ausgelassenen 
Torchance den Gegner weiter auf und mussten dann Tor um 
Tor hinnehmen.
Am kommenden Sonntag, 19.11.2017, beginnt bereits die 
Rückrunde und wir werden in Bittelbronn bei der dortigen 
SG Weildorf/Bittelbronn erwartet. Anpfiff ist um 14:30 Uhr. 
Im Hinspiel konnten wir überraschen und einen 3:1-Sieg 
feiern.

Sonstiges

Ortsverband VdK Hechingen
Weihnachtsfeier am Dienstag, 12.12.2017, um 14:30 Uhr 
Der Ortsverband VdK Hechingen lädt seine Mitglieder herz-
lich in die Villa Eugenia, Hechingen zu seiner alljährlichen 

adventlichen Weihnachtsfeier ein. Die gemeinsame Feier be-
ginnt um 14:30 Uhr und wird musikalisch durch Harfenspiel 
und Weihnachtlieder sowie durch Geschichten begleitet. Für 
das leibliche Wohl gibt es Weihnachtsgebäck und gegen 
16:00 Uhr ein kostenfreies Essen und Getränke. Gegen 
17:00 Uhr endet die Weihnachtsfeier. 

Jahrgang 1940
Wir treffen uns am 16.11.2017 um 18.00 Uhr im "s'Cafe" in 
Jungingen. Herzlich eingeladen sind alle mit Anhang, auch 
Neuhinzugezogene.
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